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Jedoch sind für Klagen betreffend die Miete oder Pacht
unbeweglicher Sachen zum vorübergehenden privaten
Gebrauch für höchstens sechs aufeinander folgende Monate
auch die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der
Beklagte seinen Wohnsitz hat, sofern es sich bei dem Mie­
ter oder Pächter um eine natürliche Person handelt und der
Eigentümer sowie der Mieter oder Pächter ihren Wohnsitz
in demselben Mitgliedstaat haben;

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die
Auflösung einer Gesellschaft oder juristischen Person oder
die Gültigkeit der Beschlüsse ihrer Organe zum Gegenstand
haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheits­
gebiet die Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz
hat. Bei der Entscheidung darüber, wo der Sitz sich befin­
det, wendet das Gericht die Vorschriften seines Internatio­
nalen Privatrechts an;

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in
öffentliche Register zum Gegenstand haben, die Gerichte
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register
geführt werden;

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von
Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher
Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen,
zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in
dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung
beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund
eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatli­
chen Übereinkommens als vorgenommen gilt.

Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patent­
amts nach dem am 5. Oktober 1973 in München unter­
zeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäi­
scher Patente sind die Gerichte eines jeden Mitgliedstaats
ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien für alle Ver­
fahren ausschließlich zuständig, welche die Erteilung oder
die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand
haben, das für diesen Staat erteilt wurde;

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Ent­
scheidungen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mit­
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstre­
ckung durchgeführ1 werden soll oder durchgeführt worden
ist.

Abschnitt 7

Vereinbarung über die Zuständigkeit

Artikel 23

(I) Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren
Wollllsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, vereinbart,
dass ein Gericht oder die Gerichte eines Mitgliedstaats über
eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künf­
tige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende
Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind dieses Gericht

oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig. Dieses
Gericht oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats sind aussch1ieß~

lieh zuständig, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart
haben. Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlos­
sen werden

a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung,

b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die
zwischen den Parteien entstanden sind, oder

c) im internationalen Handel in einer Fonn, die einem Han­
delsbrauch entspricht, den die Parteien kannten oder ken­
nen mussten und den Parteien von Verträgen dieser Art in
dem betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen und
regelmäßig beachten.

(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Auf­
zeichnung der Vereinbarung ermöglichen, sind der Schriftform
gleichgestellt.

(3) Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlos­
sen wurde, die heide ihren Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats haben, so können die Gerichte der anderen
Mitgliedstaaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte
Gericht oder die vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig
für unzuständig erklärt.

(4) Ist in schriftlich niedergelegten trust-Bedingungen
bestimmt, dass über Klagen gegen einen Begliinder, trustee
oder Begünstigten eines trust ein Gericht oder die Gerichte
eines Mitgliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht
oder sind diese Gerichte ausschließlich zuständig, wenn es sich
um Beziehungen zwischen diesen Personen oder ihre Rechte
oder Pflichten im Rahmen des trust handelt.

(5) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende
Bestimmungen in trust-Bedingungen haben keine rechtliche
Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel 13, 17 und 21
zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit
abbedungen wird, aufgrund des Artikels 22 ausschließlich
zuständig sind.

Artikel 24

Sofern das Gericht eines Mitgliedstaats nicht bereits nach ande­
ren Vorschriften dieser Verordnung zuständig ist, wird es
zuständig, wenn sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren
einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich einlässt, um
den Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen oder wenn
ein anderes Gericht aufgrund des Artikels 22 ausschließlich
zuständig ist.
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Abschnitt 8

Priifung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des
Verfahrens

Artikel 25

Das Gericht eines Mitgliedstaats hat sich von Amts wegen für
unzuständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit
angerufen wird, für die das Gericht eines anderen MitgHedstaats
aufgrund des Artikels 22 ausschließlich zuständig ist

Artikel 26

(1) Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheits~

gebiet eines Mitgliedstaats hat und der vor den Gerichten eines
anderen Mitgliedstaats verklagt wird, auf das Verfahren nicht
ein, so hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig
zu erklären, wenn seine Zuständigkeit nicht nach dieser Ver­
ordnung begründet ist.

(2) Das Gericht hat das Verfahren so lange auszusetzen, bis
festgestellt ist, dass es dem Beklagten möglich war, das verfah­
renseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich velteidigen konnte
oder dass alle hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen wor­
den sind.

(3) An die Stelle von Absatz 2 tritt Artikel 19 der Verord­
nung (EG) NI'. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstü~

cke in Zivil~ oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten n,
wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwer­
tiges Schriftstück nach der genannten Verordnung von einem
Mitgliedstaat in einen anderen zu übermitteln war.

(4) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) NI'.
1348/2000 nicht anwendbar, so gilt Artikel 15 des Haager
Übereinkommens vom 15, November 1965 über die Zustel­
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Aus­
land in Zivil- und Handelssachen, wenn das verfahrenseinlei­
tende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach
dem genannten Übereinkommen zu übermitteln war.

Abschnitt 9

Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende
Verfahren

Artikel 27

(l) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Kla­
gen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien

(I) ABI. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.

anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht das
Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des
zuerst angerufenen Gerichts feststeht.

(2) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten
dieses Gerichts für unzuständig.

Artikel 28

(1) Sind bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen,
die im Zusammenhang stehen, anhängig, so kann jedes später
angerufene Gericht das Verfahren aussetzen.

(2) Sind diese Klagen in erster Instanz anhängig, so kann
sich jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer Partei
auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene
Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und die Ver­
bindung der Klagen nach seinem Recht zulässig ist.

(3) Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammen­
hang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben
ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung
geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Ver­
fahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.

Artikel 29

Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit mehrerer
Gerichte gegeben, so hat sich das zuletzt angerufene Gericht
zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu
erklären.

Artikel 30

Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt ein Gericht als angerufen:

1. zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende
Schriftstück oder ein gleichweltiges Schriftstück bei Gericht
eingereicht worden ist, vorausgesetzt, dass der Kläger es in
der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maß­
nahmen zu treffen, um die Zustellung des Schriftstücks an
den Beklagten zu bewirken, oder

2. falls die Zustellung an den Beklagten vor Einreichung des
Schriftstücks bei Gericht zu bewirken ist, zu dem Zeit­
punkt, zu dem die für die Zustellung verantwortliche Stelle
das Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, dass der Kläger
es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden
Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück bei Gericht
einzureichen.
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Abschnitt 10

Einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die anf
eine Sicherung gerichtet sind

Artikel 31

Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen
Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung
gerichtet sind, können bei den Gerichten dieses Staates auch
dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der
Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats aufgrund
dieser Verordnung zuständig ist.

KAPITEL III

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG

Artikel 32

Unter "Entscheidung" im Sinne dieser Verordnung ist jede von
einem Gericht eines Mitgliedstaats erlassene Entscheidung zu
verstehen, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung wie Urteil,
Beschluss, Zahlungsbefehl oder Vollstreckungsbescheid, ein­
schließlich des Kostenfestsetzungsbeschlusses eines Gerichts­
bediensteten.

Abschnitt 1

Anerkennung

Artikel 33

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es
hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist,
als solche den Gegenstand eines Streites, so kann jede Partei,
welche die Anerkennung geltend macht, in dem Verfahren
nach den Abschnitten 2 und 3 dieses Kapitels die Feststellung
beantragen, dass die Entscheidung anzuerkennen ist.

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem
Gericht eines Mitgliedstaats, dessen Entscheidung von der
Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht über
die Anerkennung entscheiden,

Artikel 34

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, wenn

1. die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public)
des Mitgliedstaats, in dem sie geltend gemacht wird, offen­
sichtlich widersprechen würde;

2. dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen
hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleich­
wertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer
Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen
konnte, es sei denn, der Beklagte hat gegen die Entschei­
dung keinen Rechtsbeheif eingelegt, obwohl er die Mög­
lichkeit dazu hatte;

3, sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen
denselben Parteien in dem Mitgliedstaat, in dem die Aner­
kennung geltend gemacht wird, ergangen ist;

4. sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in
einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat zwi­
schen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen des­
selben Anspruchs ergangen ist, sofern die frühere Entschei­
dung die notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerken­
nung in dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem die Anerkennung
geltend gemacht wird.

Artikel 35

(1) Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die
Vorschriften der Abschnitte 3, 4 und 6 des Kapitels 1I verletzt
worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 72 vorliegt.

(2) Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitglied­
staats, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ist bei
der Prüfung, ob eine der in Absatz 1 angeführten Zuständigkei­
ten gegeben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden,
aufgrund deren das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats seine
Zuständigkeit angenommen hat.

(3) Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsmitglied­
staats darf, unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1,
nicht nachgeprüft werden. Die Vorschriften über die Zustän­
digkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public)
im Sinne des Artikels 34 Nummer 1.

Artikel 36

Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache
selbst nachgeprüft werden.

Artikel 37

(1) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerken­
nung einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Ent­
scheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren ausset­
zen, wenn gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechts­
behelf eingelegt worden ist.

(2) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerken­
nung einer in Irland oder im Vereinigten Königreich ergange­
nen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren
aussetzen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im
Ursprungsmitgliedstaat wegen der Einlegung eines Rechts­
behelfs einstweilen eingestellt ist.
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Vollstreckung

Artikel 38

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen,
die in diesem Staat vollstreckbar sind, werden in einem ande­
fen Mitgliedstaat voIlstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines
Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.

(2) Im Vereinigten Königreich jedoch wird eine derartige
Entscheidung in England und Wales, in Schottland oder in
Nordirland vollstreckt, wenD sie auf Antrag eines Berechtigten
zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten
Königreichs registriert worden ist.

Artikel 39

(1) Der Antrag ist an das Gericht oder die sonst befugte
Stelle zu richten, die in Anhang II aufgeführt ist.

(2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des
Schuldners oder durch den Ort, an dem die Zwangsvollstre­
ckung durchgeführt werden soll, bestimmt.

Artikel 40

(1) Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstre-
ckungsmitgliedstaats maggebend.

(2) Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts
ein Wahldomizil zu begründen. Ist das Wahldomizil im Recht
des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen, so hat der
Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

(3) Dem Antrag sind die in Artikel 53 angeführten Urkun-
den beizufügen.

Artikel 41

Sobald die in Artikel 53 vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt
sind, wird die Entscheidung unverzüglich für vollstreckbar
erklärt, ohne dass eine Prüfung nach den Artikeln 34 und 35
erfolgt. Der Schuldner erhält in diesem Abschnitt des Verfah­
rens keine Gelegenheit, eine Erklärung abzugeben.

Artikel 42

(1) Die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbar­
erklärung wird dem Antragsteller unverzüglich in der Form
mitgeteilt, die das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats vor­
sieht.

(2) Die Vollstreckbarerklärung und, soweit dies noch nicht
geschehen ist, die Entscheidung werden dem Schuldner zuge­
stellt.

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreck-
barerklärung kann jede Partei einen Rechtsbehelf einlegen.

(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem in Anhang III aufgeführ-
ten Gericht eingelegt.

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften ent­
schieden, die für Verfahren mit beiderseitigem rechtlichen
Gehör maßgebend sind.

(4) Lässt sich der Schuldner auf das Verfahren vor dem mit
dem Rechtsbehelf des Antragstellers befassten Gericht nicht
ein, so ist Artikel 26 Absätze 2 bis 4 auch dann anzuwenden,
wenn der Schuldner seinen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats hat.

(5) Der Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist
innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einzulegen. Hat
der Schuldner seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats als dem, in dem die VollstreckbarerkJärung
ergangen ist, so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei
Monate und beginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die
Vollstreckbarerklärung ihm entweder in Person oder in seiner
\Vohnung zugestellt worden ist. Eine Verlängerung dieser Frist
wegen weiter Entfernung ist ausgeschlossen.

Artikel 44

Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen
ist, kann nur ein Rechtsbehelf nach Anhang IV eingelegt wer­
den.

Artikel 45

(1) Die Vollstreckbarerklärung darf von dem mit einem
Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel 44 befassten Gericht
nur aus einem der in den Artikeln 34 und 35 aufgeführten
Grunde versagt oder aufgehoben werden. Das Gericht erlässt
seine Entscheidung unverzüglich.

(2) Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der
Sache selbst nachgepruft werden.

Artikel 46

(1) Das nach Artikel 43 oder Artikel 44 mit dem Rechts­
behelf befasste Gericht kann auf Antrag des Schuldners das
Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im
Ursprungsmitgliedstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt
oder die Frist für einen solchen Rechtsbehelf noch nicht verstri­
chen ist; in letzterem Fall kann das Gericht eine Frist bestim­
men, innerhalb deren der Rechtsbehelf einzulegen ist.

(2) Ist die Entscheidung in Irland oder im Vereinigten
Königreich ergangen, so gilt jeder im Ursprungsmitgliedstaat
statthafte Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne
von Absatz 1.
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(3) Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der
Leistung einer Sicherheit, die es bestimmt, abhängig machen.

Artikel 47

(1) Ist eine Entscheidung nach dieser Verordnung anzuer­
kennen, so ist der Antragsteller nicht daran gehindert, einstwei­
lige Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung
gerichtet sind, nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats
in Anspruch zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklä­
rung nach Artikel 41 bedarf.

(2) Die Vollstreckbarerklärung gibt die Befugnis, solche
Maßnahmen zu veranlassen.

(3) Solange die in Artikel 43 Absatz 5 vorgesehene Frist für
den Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung läuft und
solange über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, darf die
Zwangsvollstreckung in das Vermägen des Schuldners nicht
über Maßnahmen zur Sichelung hinausgehen.

Artikel 48

(1) Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere
mit der Klage geltend gemachte Ansprüche erkannt und kann
die Vollstreckbarerklärung nicht für alle Anspliiche erteilt wer­
den, so erteilt das Gericht oder die sonst befugte Stelle sie für
einen oder mehrere dieser Ansprüche.

(2) Der Antragsteller kann beantragen, dass die VolJstreck­
barerklälung nur für einen Teil des Gegenstands der VerUl1ei­
lung erteilt wird.

Artikei 49

Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangs­
gelds lauten, sind im Vollstreckungsmitgliedstaat nur vollstreck­
bar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch die Gerichte des
Ursprungsmitgliedstaats endgültig festgesetzt ist.

Artikel 50

Ist dem Antragsteller im Ursprungsmitgliedstaat ganz oder teil­
weise Prozesskostcnhilfe oder Kosten- und Gebührenbefreiung
gewährt worden, so genießt er in dem Verfahren nach diesem
Abschnitt hinsichtlich der Prozesskostenhilfe oder der Kosten­
und Gebührenbefreiung die günstigste Behandlung, die das
Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht.

Artikei 51

Der Partei, die in einem Mitgliedstaat eine in einem anderen
Mitgliedstaat ergangene Entscheidung vollstrecken will, darf
wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens
eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts eine Sicher­
heitsleistung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es
auch sei, nicht auferlegt werden.

Artikel 52

Im Vollstreckungsmitgliedstaat dürfen im Vollstreckbarerklä­
rungsverfahren keine nach dem Streitwert abgestuften Stempel­
abgaben oder Gebühren erhoben werden.

Abschnitt 3

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 53

(1) Die Paltei, die die Anerkennung einer Entscheidung gel­
tend macht oder eine Vollstreckbarerklärung beantragt, hat
eine Ausfertigung der Entscheidung vorzulegen, die die für ihre
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

(2) Unbeschadet des Artikels 55 hat die Partei. die eine Voll­
streckbarerklärung beantragt, ferner die Bescheinigung nach
Artikel 54 vorzulegen.

Artikel 54

Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in
dem die Entscheidung ergangen ist, stellt auf Antrag die
Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in Anhang V
dieser Verordnung aus.

Artikel 55

(1) Wird die Bescheinigung nach Artikel 54 nicht vorgelegt,
so kann das Gericht oder die sonst befugte Stelle eine Frist
bestimmen, innerhalb deren die Bescheinigung vorzulegen ist,
oder sich mit einer gleichwertigen Urkunde begnügen oder
von der Vorlage der Bescheinigung befreien, wenn es oder sie
eine weitere Klärung nicht für erforderlich hält.

(2) Auf Verlangen des Gerichts oder der sonst befugten
Stelle ist eine Übersetzung der Urkunden vorzulegen. Die Über~

setzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten
befugten Person zu beglaubigen.

Artikel 56

Die in Artikel 53 und in Artikel 55 Absatz 2 angeführten
Urkunden sowie die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls
eine solche erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch
einer ähnlichen Förmlichkeit.
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ÖFFENTLICHE URKUNDEN UND PROZESSVERGLEICHE

Artikel 57

(I) Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat auf­
genommen und vollstreckbar sind, werden in einem anderen
Mitgliedstaat auf Antrag in dem Verfahren nach den Artikeln
38 ff. für vollstreckbar erklärt. Die Vollstreckbarerklärung ist
von dem mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 43 oder Artikel
44 befassten Gericht nur zu versagen oder aufzuheben, wenn
die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen
Ordnung (ordre pubJic) des Vollstreckungsmitgliedstaats offen­
sichtlich widersprechen würde.

(2) Als öffentliche Urkunden im Sinne von Absatz 1 werden
auch vor Verwaltungsbehörden geschlossene oder von ihnen
beurkundete Unterhaltsvereinbarungen oder -verpflichtungen
;mgesehen.

(3) Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für
ihre Beweiskraft erfüllen, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie
aufgenommen wurde, erforderlich sind.

(4) Die Vorschriften des Abschnitts 3 des Kapitels III sind
sinngemäß anzuwenden. Die befugte Stelle des Mitgliedstaats,
in "dem eine öffentliche Urkunde aufgenommen worden ist,
stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des
Formblatts in Anhang VI dieser Verordnung aus.

Artikel 58

Vergleiche, die vor einern Gericht im Laufe eines Verfahrens
geschlossen und in dem Mitgliedstaat, in dem sie enichtet wur­
den, vollstreckbar sind, werden in dem Vol1streckungsmitglied­
staat unter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden
vollstreckt. Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mit­
gliedstaats, in dem ein Prozessvergleich geschlossen worden ist,
stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des
Formblatts in Anhang V dieser Verordnung aus.

KAPITEL V

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 59

(1) Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, dessen Gerichte angerufen sind, einen Wohnsitz
hat, so wendet das Gericht sein Recht an.

(2) Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat,
dessen Gerichte angerufen sind, so wendet das Gericht, wenn
es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.

(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die
Anwendung dieser Verordnung ihren Wohnsitz an dem Ort,
an dem sich

a) ihr satzungsmäßiger Sitz,

b) ihre Hauptverwaltung oder

c) ihre Hauptniederlassung

befindet.

(2) Im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands ist
unter dem Ausdruck "satzungsmäßiger Sitz" das registered
office oder, wenn ein solches nirgendwo besteht, der place of
incorporation (Ort der Erlangung der Rechtsfahigkeit) oder,
wenn ein solcher nirgendwo besteht, der Ort, nach dessen
Recht die formation (Gründung) erfolgt ist, zu verstehen.

(3) Um zu bestimmen, ob ein trust seinen Sitz in dem Ver­
tragsstaat hat, bei dessen Gerichten die Klage anhängig ist,
wendet das Gericht sein Internationales Privatrecht an.

Artikel 61

Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können
Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitglied­
staats haben und die vor den Strafgerichten eines anderen Mit­
gliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen
einer fahrlässig begangenen Straftat verfolgt werden, sich von
hierzu befugten Personen vertreten lassen, selbst wenn sie per­
sönlich nicht erscheinen. Das Gericht kann jedoch das persönli­
che Erscheinen anordnen; wird diese Anordnung nicht befolgt,
so braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus einem
Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich
der Angeklagte verteidigen konnte, in den anderen Mitglied­
staaten weder anerkannt noch vollstreckt zu werden.

Artikel 62

Bei den summarischen Verfahren betalningsföre1äggande
(Mahnverfahren) und handräckning (Beistandsverfahren) in
Schweden umfasst der BegIiff "Gericht" auch die schwedische
kronofogdemyndighet (Amt für Beitreibung).

Artikel 63

(1) Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet
Luxemburgs hat und vor dem Gericht eines anderen Mitglied­
staats aufgl1lnd des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird, hat die
Möglichkeit, die Unzuständigkeit dieses Gerichts geltend zu
machen, wenn sich der Bestimmungsort für die Lieferung
beweglicher Sachen oder die Erbringung von Dienstleistungen
in Luxemburg befindet.
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(2) Befindet sich der Bestimmungsort für die Lieferung
beweglicher Sachen oder die Erbringung von Dienstleistungen
nach Absatz 1 in Luxemburg, so ist eine Gerichtsstandsverein­
bamng nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich oder mündlich
mit schriftlicher Bestätigung im Sinne von Artikel 23 Absatz 1
Buchstabe a) angenommen wurde.

(3) Der vorliegende Artikel ist nicht anwendbar auf Verträge
über Finanzdienstleistungen.

(4) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Artikel 64

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und eiDern Mit­
glied der Mannschaft eines in Griechenland oder in Portugal
eingetragenen Seeschiffs über die Heuer oder sonstige Bedin­
gungen des Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Mit­
gHedstaats zu überprüfen, ob der für das Schiff zuständige
diplomatische oder konsularische Vertreter von der Streitigkeit
unterrichtet worden ist. Sie können entscheiden, sobald dieser
Vertreter unterrichtet ist.

(2) Dieser Artikel gilt für die Dauer von sechs Jahren ab
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Artikel 65

(1) Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 11 für eine
Gewähr1eistungs~ oder Interventionsklage vorgesehene Zustän­
digkeit kann weder in Deutschland noch in Österreich geltend
gemacht werden. Jede Person, die ihren Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, kann vor Gericht geladen werden

a) in Deutschland nach den §§ 68 und 72 bis 74 der Zivil­
prozessordnung, die für die Streitverkündung gelten,

b) in Österreich nach § 21 der Zivilprozessordnung, der für
die Streitverkündung gilt.

(2) Entscheidungen, die in den anderen Mitgliedstaaten auf­
grund des Artikels 6 Nummer 2 und des Artikels 11 ergangen
sind, werden in Deutschland und in Österreich nach Kapitel III
anerkannt und vollstreckt. Die Wirkungen, welche die in diesen
Staaten ergangenen Entscheidungen nach Absatz 1 gegenüber
Dritten haben, werden auch in den anderen Mitgliedstaaten
anerkannt.

KAPiTEL Vi

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

Artikel 66

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nur auf solche
Klagen und öffentliche Urkunden anzuwenden, die erhoben
bzw. aufgenommen worden sind, nachdem diese Verordnung
in Kraft getreten ist.

(2) Ist die Klage im Ursprungsmitgliedstaat vor dem Inkraft­
treten dieser Verordnung erhoben worden, so werden nach die­
sem Zeitpunkt erlassene Entscheidungen nach Maßgabe des
Kapitels III anerkannt und zur Vollstreckung zugelassen,

a) wenn die Klage im Ursprungsmitgliedstaat erhoben wurde,
nachdem das Brüsseler Übereinkommen oder das Überein­
kommen von Lugano sowohl im Ursprungsmitgliedstaat
als auch in dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung gel­
tend gemacht wird, in Kraft getreten war;

b) in allen anderen Fällen, wenn das Gelicht aufgrund von
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvor­
schriften des Kapitels II oder eines Abkommens überein­
stimmen, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen
dem Ursprungsmitgliedstaat und dem Mitgliedstaat, in dem
die Entscheidung geltend gemacht wird, in Kraft war.

KAPiTEL Vii

VERHÄllNlS ZU ANDEREN RECHTSINSTRUMENTEN

Artikel 67

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Bestim­
mungen, die für besondere Rechtsgebiete die gerichtliche
Zuständigkeit oder die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen regeln und in gemeinschaftlichen Rechtsakten
oder in dem in Ausführung dieser Akte harmonisierten einzel­
staatlichen Recht enthalten sind.

Artikel 68

(1) Diese Verordnung tritt im Verhältnis zwischen den Mit­
gliedstaaten an die Stelle des Brüsseler Übereinkommens, außer
hinsichtlich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die in den
territorialen Anwendungsbereich dieses Übereinkommens fallen
und aufgrund der Anwendung von Altikel 299 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft von der vorlie­
genden Verordnung ausgeschlossen sind.

(2) Soweit diese Verordnung die Bestimmungen des Brüsse­
Jer Übereinkommens zwischen den Mitgliedstaaten ersetzt, gel­
ten Verweise auf dieses Übereinkommen als Velweise auf die
vorliegende VerOl'dnung.

Artikel 69

Diese Verordnung ersetzt unbeschadet des Artikels 66 Absatz
2 und des Artikels 70 im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaa­
ten die nachstehenden Abkommen und Verträge:

das am 8. Juli 1899 in Paris unterzeichnete belgisch-fran­
zösische Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit,
die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen
Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkun­
den;
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das arn 28. März 1925 in Brüssel unterzeichnete belgisch­
niederländische Abkommen über die Zuständigkeit der
Gerichte, den Konkurs sowie die Anerkennung und die
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schieds­
sprüchen und öffentlichen Urkunden;

das am 3. Juni 1930 in Rom unterzeichnete französisch­
italienische Abkommen über die Vollstreckung gericht­
licher Urteile in Zivil- und Handelssachen;

das am 9. März 1936 in Rom unterzeichnete deutsch~ita1ie­

nische Abkommen über die Anerkennung und Voll­
steckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Han­
delssachen;

das am 25, Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch­
österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken­
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und öffentlichen Urkunden betreffend UnterhaItsverpflich­
wngen;

das am 30. Juni 1958 in Bonn unterzeichnete deutsch-bel­
gische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Schieds­
sprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil~ und Handels­
sachen;

das am 17. April 1959 in Rom unterzeichnete niederlän­
disch-italienische Abkommen über die Anerkennung und
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil~ und
Handelssachen;

den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-ös­
terreichischen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Ver­
gleichen und öffentlichen Urkunden in Zivi1 M und Handels­
sachen;

das am 16. Juni ] 959 in Wien unterzeichnete belgisch-ös­
terreichische Abkommen über die gegenseitige Anerken­
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem
Gebiet des Zivil~ und Handelsrechts;

den am 4. November] 96] in Athen unterzeichneten Ver­
trag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Königreich Griechenland über die gegenseitige Anerken­
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Vergleichen und öffentlichen Urkunden in zivil- und Han­
delssachen;

das am 6. April 1962 in Rom unterzeichnete belgisch-ita­
!ienische Abkommen über die Anerkennung und Vollstre­
ckung von gerichtlichen Entscheidungen und anderen voll­
streckbaren Titeln in Zivil- und Handelssachen:

den am 30. August 1962 in Den Haag unterzeichneten
deutsch-niederländischen Vertrag über gegenseitige Aner­
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
und anderer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen;

das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete nie­
derländisch-österreichische Abkommen über die gegensei­
tige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent­
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet
des Zivil- und Handelsrechts;

das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch­
österreichische Abkommen über die Anerkennung und die
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und
öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil~ und Han­
delsrechts;

das am 28. Mai 1969 in Paris unterzeichnete französisch­
spanische Abkommen über die Anerkennung und Vollstre­
ckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprü­
chen in Zivil- und Handelssachen;

das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxem~

burgisch~österreichische Abkommen über die Anerkennung
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und
Handelsrechts;

das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italie­
nisch~österreichische Abkommen über die Anerkennung
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen
und von Notariatsakten;

das am 22. Mai 1973 in Madrid unterzeichnete italienisch­
spanische Abkommen über die Rechtshilfe und die Aner~

kennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen;

das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete
Übereinkommen zwischen Dänemark, Finnland, Island,
Norwegen und Schweden über die Anerkennung und Voll­
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen;

das am ] 6. September 1982 in Stockholm unterzeichnete
österreichisch-schwedische Abkommen über die Anerken­
nung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsa­
chen;

den am ]4. November 1983 in Bonn unterzeichneten
deutsch~spanischen Vertrag über die Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Ver~

gleichen sowie vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in
Zivil~ und Handelssachen;

das am 17. Februar] 984 in Wien unterzeichnete österrei­
chisch-spanische Abkommen über die Anerkennung und
die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Ver­
gleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in
Zivil~ und Handelssachen;

das am ]7. November 1986 in Wien unterzeichnete fin­
nisch-österreichische Abkommen über die Anerkennung
und die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen;

und, insoweit als er in Kraft ist,
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den am 24. November 1961 in Brüssel unterzeichneten
belgisch-niederländisch-Iuxemburgischen Vertrag über die
gerichtliche Zuständigkeit, den Konkurs, die Anerkennung
und die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden.

Artikel 70

(1) Die in Artikel 69 angeführten Abkommen und Verträge
behalten ihre Wirksamkeit für die Rechtsgebiete, auf die diese
Verordnung nicht anzuwenden ist.

(2) Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und
die öffentlichen Urkunden wirksam, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung ergangen oder aufgenommen sind.

Artikel 7]

(1) Diese Verordnung lässt Übereinkommen unberührt,
denen die Mitgliedstaaten angehören und die für besondere
Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung
oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln.

(2) Um eine einheitliche Auslegung des Absatzes 1 Zu

sichern, wird dieser Absatz in folgender Weise angewandt:

a) Diese Verordnung schließt nicht aus, dass ein Gericht eines
Mitgliedstaats, der Vertragspartei eines Übereinkommens
über ein besonderes Rechtsgebiet ist, seine Zuständigkeit
auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar auch
dann, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats hat, der nicht Veltragspartei eines sol­
chen Übereinkommens ist. In jedem Fall wendet dieses
Gericht Altikel 26 dieser Verordnung an.

b) Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat von einem
Gericht erlassen worden sind, das seine Zuständigkeit auf
ein Übereinkommen über ein besonderes Rechtsgebiet
gestützt hat, werden in den anderen Mitgliedstaaten nach
dieser Verordnung anerkannt und vollstreckt.

Sind der Ursprungsmitgliedstaat und der ersuchte Mitglied­
staat Vertragsparteien eines Übereinkommens über ein
besonderes Rechtsgebiet, welches die Voraussetzungen für
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
regelt, so gelten diese Voraussetzungen. In jedem Fall kön~

nen die Bestimmungen dieser Verordnung über das Verfah­
ren zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun~

gen angewandt werden.

Artikel 72

Diese Verordnung lässt Vereinbarungen unberührt, durch die
sich die Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten dieser Verordnung

nach Artikel 59 des Brüsseler übereinkommens verpflichtet
haben, Entscheidungen der Gerichte eines anderen Vertragsw

staats des genannten Übereinkommens gegen Beklagte, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheits­
gebiet eines dritten Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn
die Entscheidungen in den Fällen des Artikels 4 des genannten
Übereinkommens nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 des
genannten Übereinkommens angeführten Gerichtsstände erge­
hen können.

KAPITEL VIII

SCHLUSSVORSCHRIFfEN

Artikel 73

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens fünf Jahre
nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht über deren
Anwendung vor. Diesem Bericht sind gegebenenfalls Vorw

schläge zur Anpassung der Verordnung beizufügen.

Artikel 74

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission die
Texte, durch welche die Listen in den Anhängen I bis IV geän­
dert werden. Die Kommission passt die betreffenden Anhänge
entsprechend an.

(2) Aktualisierungen oder technische Anpassungen der in
den Anhängen V und VI wiedergegebenen Formblätter werden
nach dem in Artikel 75 Absatz 2 genannten Beratungsverfah­
ren beschlossen.

Artikei 75

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 76

Diese Verordnung tritt am 1. März 2002 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün­
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. PIERRET
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ANHANG I

Innerstaatliche Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 2

Die innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 2 sind die folgen­
den:

in Belgien: Artikel 15 des Zivilgesetzbuches (Code dvil - Bllrgerlijk Welboek) sowie Artikel 638 der Zivilprozess"
ordnung (Code judieiaire - Gerechtelijk Wetboek);

in Deutschland: § 23 der Zivilprozessordnung;

in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung (KWDJKOi; nOAmKrji; LlIKOVO/lioi;);

in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches (Code civm;

in irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung eines verfahrenseinJeitenden Schriftstücks an
den Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit in Irland begründet wird;

in italien: Artikel 3 ulld 4 des Gesetzes NI'. 218 vom 31. Mai 1995;

in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuches (Code dvil);

in den Niederlanden: Artikel 126 Absatz. 3 und Artikel 127 der Zivilproz.essordnung (Welboek van Burgerlijke RCC"IS~

vordering);

in ÖstelTeich: § 99 der Jurisdiktionsnorm;

in Portugal: Artikel 65 und Artikel 65 A der Zivilprozessordnung (C6digo Je Processo CiviQ und Artikel 11 der
Arbeitspl'ozessordnung (C6digo de Processo Je Trabalho);

in Finnland: Kapitel 10 § 1 Absatz 1 Sätze 2. 3 und 4 der Prozessordnung (oikeudcnkäymiskaarifrältegangsbalken);

in Schweden: Kapitel 10 § 3 Absatz 1 Satz 1 der Prozessordnung (rällegängsbalken) .

. im Vereinigten Königreich: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit begründet wird durch:

a) die Zustellung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen vorübergehender
Anwesenheit im Vereinigten Königreich;

b) das Vorhandensein von Vermögenswenen des Beklagten im Vereinigten Königreich oder

c) die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Vereinigten Königreich durch den Kläger.

16.1.2001
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ANHANG II

Anträge nach Artikel 39 sind bei folgenden Gerichten oder sonst befugten Stellen einzubringen:

in Belgien beim tribunal de premiere instance oder bei der rechtbank van eerste aanJeg oder beim erstinstanzljeher! Gericht;

in Deutschland beim Vorsitzenden einer Kammer des Landgerichts;

in Griechenland beim Movow.:Atr; npWTODIKdo;

in Spanien heim ]uzgado de Primera Instanda;

in Frankreich heim Präsidenten des tribunal de grande imlllnce;

in Irland beim High Court;

in Italien bei der Corle d'appello;

in Luxemburg beim Präsidenten des tribunal d'arrondissemenf;

in den Niederlanden beim Präsidenten der arrondissemcntsrechtbank;

in Österreich beim Bezirksgericht;

in Portugal beim Tribunal de Comarca:

in Finnland beim käräjäoikeusltingsrätt:

in Schweden beim Svea hovräu:

im Vereinigten Königreich:

a) in EngJand und Wales beim High Coun 01 }ustiec oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Magistrates'
CouN über den Seeretal)' 01 Stau:

b) in Schottland beim COllrt 01 Session oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim SherijJ Court über den
Secretary 01 State:

c) in Nordirland beim HigJl Cour! 01 }uslice oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Magistrates' Court
über den Secretary 01 State.

d) ln Gibraltar beim Supreme Court 01 Gibrallar oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Magistrates' Court
über den At/omey General 01 Gibraltar.
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ANHANG I!I

Die Rechtsbehelfe nach Artikel 43 Absatz 2 sind bei folgenden Gerichten der Mitgliedstaaten einzulegen:

in Belgien:

a) im Falle des Schuldners beim tribunal de premiere instal1ce oder bei der rechtbank wm eerste aanleg oder beim erst­
instanzlichen Gelieht;

b) im Falle des Antragstellers bei der cour d'appeJ oder beim hofvan beroep;

in Deutschland beim Oberlandesgericht;

in Griechenland beim Erpcrtio;

in Spanien bei der Audiencia Provincial:

in Frankreich bei der cour d'appel;

in Irland beim High Court;

in ltaBen bei der corte d'appello;

in Luxemburg bei der Cour superieure Je )ustice als Berufungsinstanz für Zivilsachen;

in den Niederlanden:

a) im Falle des Schuldners bei der arrondissemelllsrechtbank,

b) im Falle des Antragstellers beim gerechtshof;

in Österreich beim Bezirksgericht;

in Portugal beim Tribunal de Re1a~ao;

in Finnland IJOvioikeusfhovrätt;

in Schweden beim Svea hovrätt;

im Vereinigten Königreich:

a) in EngJand und Wales beim High Court ofJusrkr oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Magistrates'
COllrt;

b) in Schottland beim Cour! of Session oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Sheriff Court;

c) in Nordirland beim High Courr oflustice oder für Entscheidungen in Untel'haltssachen beim Magistrates' Court;

cl) in Gibl'altar beim Supreme Cour! of GibraJlar oder für Entscheidungen in Unterhaltssachen beim Magistrates'
Cour!.

16.1.2001
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ANHANGN

Nach Artikel 44 können folgende Rechtsbehelfe eingelegt werden:

in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden: die Kassationsbeschwerde,

in Deutschland: die Rechtsbeschwerde,

in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf beim Supreme Court,

in Österreich: der Revisionsrekurs,

in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf,

in Finnland: ein Rechtsbehelf beim korkein oikeus/högs!{l domstolen,

in Schweden: ein Rechtsbehelf beim Högsta domslolen,

im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf.
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ANHANG V

Bescheinigung nach den Artikeln 54 und 58 der Verordnung betreffend gerichtliche Entscheidungen und Pro­
zessvergleiche

(Deutsch, aleman, allemand, tedesco, ..)

Ursprungsmitglieclstaat

2 Gericht oder SOllst befugte Stelle, das/die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt hat

2.1 Name

2.2 Anschrift

2.3 Tel./FaxtE-mai!

3 Gericht, das die Entscheidung erlassen hat/vor dem der Prozessvergleich geschlossen wurde (*)

3.1 Bezeichnung des Gerichts

3.2 Gerichtsort

4 EntscheidungjProzessvergJeich (*)

4.1 Datum

4.2 Aktenzeichen

4.3 Die Parteien der Entscheidung/des Prozessvergleichs {*}

4.3.1 Name{n) des (der) Kläger(s)

4.3.2 Name{n) des (der) Beklagten

4.3.3 gegebcnenfaIJs Name(n) (der) anderen(r} Partei(en)

4.4 Datum der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks, wenn die Entscheidung in einem Verfahren
erging, auf das sich der Beklagte nicht eingelassen hat

4.5 Wortlaut des Urteilsspruchs/des Prozessvergleichs (~) in der Anlage zu dieser Bescheinigung

Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewähl'l wurde

Die Entscheidung/der Prozessvergleich (*) ist im UrsprungsmitgHedstaat vollstreckbar (Artikel 38 und 58 der Verord­
nung) gegen:

Name:

16.1.2001

(*) NichtZiltreffendes streichen.

Geschehen zu ..

Unterschrift und/oder Dienstsiegel

. an)
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ANHANG VI

Bescheinigung nach Artikel 57 Absatz 4 der Verordnung betreffend öffentliche Urkunden

(Deutsch, aJeman, allemand, tedesco, ...)

Ursprungsmitgliedstaat

2 Befugte Stelle, die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt hat

2.1 Name

2.2 Anschrift

2.3 Tel./Fax/E-Man

3 Befugte Stelle, aufgrund deren Mitwirkung eine öffentliche Urkunde vorliegt

3.1 Stelle, die an der Aufnahme der öffentlichen Urkunde beteiligt war (falls zutreffend)

3.1.1 Name und Bezeichnung dieser Stelle

3.1.2 Sitz dieser Stelle

3.2 Stelle, die die öffentliche Urkunde registriert hat (falls zutreffend)

3.2.1 Art der Stelle

3.2.2 Sitz dieser Stelle

4 Öffentliche Urkunde

4.1 Bezeichnung der Urkunde

4.2 Datum

4.2.1 an dem die Urkunde aufgenommen wurde

4.2.2 falls abweichend: an dem die Urkunde registriert wurde

4.3 Aktenzeichen

4.4 Die Parteien der Urkunde

4.4.1 Name des Gläubigers

4.4.2 Name des Schuldners

Wortlaut der vollstreckbaren Verpflichtung in der Anlage zu dieser Bescheinigung

Die öffentliche Urkunde ist im Ursprungsmitgliedstaat gegen den Schuldner vollstreckbar (Artikel 57 Absatz 1 der Ver­
ordnung)
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Geschehen zu ............... ,. am

Unterschrift und/oder Dienstsiegel




